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Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
 FA 17A, Energiewirtschaft und allgemeine technische Angelegenheiten, Fachstelle Energie, Burggasse 9/II., A-8010 Graz,  

Telefon: 0316 / 877 – 4780 & 3955 (08:30 – 12:30 Uhr), Fax: 0316 / 877 - 4559, E-Mail: umweltlandesfonds@stmk.gv.at 

Antrag auf Bewilligung einer Direktförderung für 

elektrisch betriebene zweispurige KFZ 
mit behördlicher Zulassung 
 

 

 
 

Vorprüfungsverfahren (Stufe 1) – Förderungsaktion vom 01.12.2011 – 30.12.2012 
 
 
Einspurige und gebrauchte Elektrofahrzeuge werden nicht gefördert! 
 

GZ: FA17A – 31.12-2/2012- .............................                        (vom Steirischen Umweltlandesfonds auszufüllen) 

 
 
Hinweis: Der Antrag ist vollständig und in Blockschrift bzw. deutlich leserlich auszufüllen. 

FörderungswerberIn Von dem/der FörderungswerberIn auszufüllen: 

Akad. Grad:  ........................  Vorname:  ......................................................................................................................... 

Nachname:  ..................................................................................................................................................................... 

Geburtsdatum:  ................................................................................................................................................................ 

Adresse:  

Straße:  .....................................................................................................................   

 PLZ:  ........................................................................................................................   

 Ort: ..........................................................................................................................  

 Telefon:  ..................................................................................................................    

 E-Mail:  ....................................................................................................................  

 

Angaben zum zweispurigen KFZ Vom Händler auszufüllen: 

Art des Fahrzeuges:  Fahrzeugart / Klasse:  ........................................................................................................ 

 Marke:  ............................................................................................................................... 

 Type:  ................................................................................................................................. 

 Antriebsart:  ....................................................................................................................... 

 Höchstgeschwindigkeit:  .................................................................................................... 

 Leistung (kW):  ................................................................................................................... 

 Gesamtkaufpreis (inkl. MWSt.):  ........................................................................................ 

 

 

 

 Stempel, Datum, Unterschrift des Händlers:  ..................................................................... 

 

 

Eingangsstempel der Einreichstelle: 
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Verpflichtungserklärung Von dem/der FörderungswerberIn auszufüllen: 

 
Der/Die FörderungswerberIn bestätigt, dass ihm/ihr die Richtlinie für die Direktförderung von elektrisch betriebe-
nen zweispurigen KFZ mit behördlicher Zulassung bekannt ist und die Einhaltung ihrer Inhalte Fördervorausset-
zung ist. Eine Förderung zum Erwerb des beschriebenen Fahrzeugs kann daher nur bei Vorliegen der in dieser 
Richtlinie festgelegten Voraussetzungen und nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten des Landes Steier-
mark gewährt werden. 
 
Der/Die Förderungswerber/in verpflichtet sich, 

a) die mit dem gegenständlichen Antrag vorgelegten Nachweise, detaillierte Originalrechnungen und Zah-
lungsbelege für die Dauer von 7 Kalenderjahren ab dem Zeitpunkt der Durchführung der geförderten 
Maßnahme gesichert aufzubewahren, 

b) einer allfälligen Kontrolle durch die Organe des Förderungsgebers, den Steiermärkischen Landesrech-
nungshof oder eine von diesen Stellen beauftragte oder ermächtigte Person zum Zwecke der Überprüfung 
der Einhaltung der hiermit eingegangenen Verpflichtungen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, 

c) eventuellen Rechtsnachfolgern alle Verpflichtungen aus dem Rechtsverhältnis zwischen Förderungsneh-
mer/in und -geber rechtswirksam zu überbinden und dies bis spätestens 14 Tage nach rechtswirksamer 
Übertragung dem Förderungsgeber schriftlich unter Bekanntgabe aller relevanten Daten mitzuteilen und 
alle Änderungen der im Förderungsantrag dargestellten Umstände und Daten anzuzeigen, 

d) alle Kosten und Auslagen zu tragen oder zu ersetzen, die aus der Sicherstellung von Ansprüchen des 
Landes Steiermark im Zusammenhang mit der gegenständlichen Förderung entstehen, sowie auch jene, 
die mit der gerichtlichen Durchsetzung etwaiger Ansprüche des Landes gegen Dritte bzw. gegen das Land 
durch Dritte verbunden sind, die im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Rechtsverhältnis stehen, 
sofern der diesbezügliche Rechtsstreit durch Handlungen oder Unterlassungen seitens des Förderungs-
nehmers/der Förderungsnehmerin verursacht wurde sowie in einem solchen Rechtsstreit dem Land zur 
Seite zu stehen, wobei das Land verpflichtet ist, den/die Förderungsnehmer/in rechtzeitig voll zu informie-
ren und prozessuale Handlungen, gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche sowie teilweise und gänz-
liche Anerkenntnisse in Bezug auf den streitgegenständlichen Anspruch nur im Einvernehmen mit dem/der 
Förderungsnehmer/in zu tätigen, 

e) dem Förderungsgeber die gewährte Förderung rückzuerstatten, wenn 
I. der/die Förderungsnehmer/in seine/ihre auf Grund des Förderungsvertrags übernommenen Ver-

pflichtungen nach gehöriger Abmahnung innerhalb einer Frist von einem Monat nicht einhält, 
II. der/die Förderungsnehmer/in einen geforderten Nachweis nicht fristgerecht erbringt, wobei im Falle 

einer mengenmäßig spezifizierbaren, teilweisen Nichterfüllung der Verpflichtungen das gegenständ-
liche Rückforderungsrecht nur im zur Nichterfüllung aliquoten Ausmaß erwächst, oder 

III. die Gewährung dieser Förderung vorsätzlich oder fahrlässig durch unwahre Angaben oder Ver-
schweigen maßgeblicher Tatsachen herbeigeführt wurde oder sonst seitens des Förderungsneh-
mers/der Förderungsnehmerin gegenüber dem Förderungsgeber vorsätzlich oder fahrlässig unwah-
re Angaben gemacht wurden. 

 
Diese Rückerstattungen sind unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage nach Einmahnung durch den Förderungs-
geber, auf das Konto des Landes Steiermark, Landes-Hypothekenbank Steiermark, Kontonummer 2014 1005201, 
unter Angabe der Geschäftszahl zur Überweisung zu bringen. Die rückgeforderten Beträge erhöhen sich in Fällen 
der Rückforderung gemäß Punkt 5.3 lit. e) I. bis III. um Zinsen in Höhe von 3 % p.a. über dem jeweils geltenden 
Basiszinssatz der ÖNB ab dem Tag der erstmaligen Auszahlung der Förderungsmittel. 
 
Insolvenzrechtliche Bestimmung: 
Für den Fall, dass über das Vermögen des Förderungsnehmers/der Förderungsnehmerin ein Konkurs- oder Aus-
gleichsverfahren eröffnet wird oder ein Konkurs- oder Ausgleichsantrag mangels eines zur Deckung der Kosten 
des Konkursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen wird oder die Zwangsverwaltung 
über das Vermögen des Förderungsnehmers/der Förderungsnehmerin angeordnet wird, ist vereinbart, dass 

a) diesfalls vor der Realisierung des Förderungsgegenstandes keine Förderungsmittel mehr ausbezahlt wer-
den können und 

b) bereits ausbezahlte Förderungsmittel zur Rückzahlung fällig werden, wenn vom/von der Förderungsneh-
mer/in nicht nachgewiesen wird, dass die Realisierung des Förderungsgegenstandes trotz der vorstehend
genannten Gründe gesichert ist. 
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Verpflichtungserklärung Von dem/der FörderungswerberIn auszufüllen: 

 
Datenschutzrechtliche Bestimmung: 

a) Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle(n) ist gesetzlich ermächtigt, alle im Förderungsantrag ent-
haltenen sowie die bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung sowie bei allfälligen Rückforderungen
anfallenden, die FörderungswerberInnen und –nehmerInnen betreffenden personenbezogenen Daten ge-
mäß § 8 Abs. 3 Z 4 und 5 Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, für Zwecke der Ab-
wicklung des Förderungsvertrages, für Kontrollzwecke und für allfällige Rückforderungen automationsun-
terstützt zu verarbeiten. 

b) Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle(n) ist gesetzlich ermächtigt, Daten gemäß Punkt 9.1 der
Richtlinie im notwendigen Ausmaß zur Erfüllung von Berichtspflichten, für Kontrollzwecke oder zur statisti-
schen Auswertung an den Steiermärkischen Landesrechnungshof und vom Land beauftragte Dritten, die
zur vollen Verschwiegenheit über die Daten verpflichtet sind, allenfalls an den Bundesrechnungshof und
das zuständige Bundesministerium, allenfalls an Organe der EU nach den EU-rechtlichen Bestimmungen
und allenfalls an andere Stellen, mit denen Kooperationen bestehen oder die gesetzlichen Anspruch auf In-
formationen haben bzw. für Rückforderungen gemäß § 8 Abs. 3 Z 5 DSG 2000 an das Gericht zu übermit-
teln. 

c) Der Name oder die Bezeichnung des Förderungsnehmers/der Förderungsnehmerin unter Angabe der
Rechtsform, der Förderungsgegenstand sowie die Art und die Höhe der Förderungsmittel können in Berich-
te über die Förderungsvergabe aufgenommen und so veröffentlicht werden. 

d) Der Förderungsnehmer hat das Recht, die vorstehende Zustimmungserklärung zu jeder Zeit schriftlich
durch Mitteilung an den Förderungsgeber zu widerrufen. Dieser Widerruf hat rückwirkend das Erlöschen
des Förderungsanspruches und die Rückforderung bereits gewährter Förderungen zur Folge. Allfällige
Übermittlungen werden unverzüglich nach Einlangen des Widerrufes unbeschadet bestehender gesetzli-
cher Übermittlungspflichten eingestellt. 

 
 
 

Beginn und Ende der Förderungsaktion 
Diese Förderungsaktion betrifft Anträge neu zu errichtender Anlagen, die in der Zeit vom  
1. Dezember 2011 bis einschließlich 30. Dezember 2012 einlangen oder innerhalb dieses 
Zeitraumes im Postweg aufgegeben werden (Poststempel). 
 

 

Der/Die FörderungswerberIn bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass er/sie gleich-
zeitig mit der behördlichen Zulassung des neuen rein elektrisch betriebenen Fahr-
zeugs, ein auf den/die FörderungswerberIn angemeldetes nicht rein elektrisch betrie-
benes Fahrzeug abmelden wird: 

Kennzeichen:  ........................................................................................................................................  

Zugelassen am:  ........................................................................................................................................  

Fahrzeugtyp:  ........................................................................................................................................  

Das Fahrzeug wird betrieben mit:   Diesel   Benzin  
 
 
 

Die Richtigkeit der oben angeführten Angaben wird durch die Unterschrift des Förderungswerbers / der 

Förderungswerberin bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...................................................... , am  .....................................   ...............................................................................................  
 Ort Datum  Unterschrift des/der FörderungswerberIn 
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Erforderliche Beilagen Von der Einreichstelle zu prüfen: 

Vor Erwerb des Fahrzeugs sind dem Antrag folgende Unterlagen in KOPIE beizufügen: 

  

  aktuelles, vollständig ausgefülltes Antragsformular  ja 

  detaillierter und vollständiger Kostenvoranschlag mit Preisangaben  ja 

  Nachweis über den Bezug von Ökostrom gem. Punkt 5.1 lit. d) der Richtlinie  ja 

  

 

Weitere beigefügte Unterlagen:  

  Bestätigung über die Abmeldung eines nicht rein elektrisch betriebene KFZ gem.   ja 
 Punkt 5.1 lit. c) der Richtlinie  

   ..................................................................................................................................................................   ja 

 

 

Frist für die Nachreichung fehlender Unterlagen 8 Wochen! 

 

Förderungshöhe Von der Einreichstelle auszufüllen: 

 

Neuinvestitionssumme (inkl. MwSt.):  ............................................................................................................................ € 

 x 20% =    .......................................................................................................................................................................€ 

Förderungshöhe maximal 5.000,- € 

 

 

 

 

Förderungssumme:   ...........................................................................................  € 

 

 

 

 

 ...................................... , am  .......................................      .............................................................................................  
 Ort Datum Unterschrift und Stampiglie der Einreichstelle 

 

Einreichstelle  

Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

Fachabteilung 17A – Energiewirtschaft und allgemeine technische Angelegenheiten 

Fachstelle Energie 

Burggasse 9/II, 8010 Graz 

Tel.: (0316) 877-3955, -4780, Fax: (0316) 877-4559 

E-Mail: umweltlandesfonds@stmk.gv.at 
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